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 2116   N I E D E R L E I S,   H a u p t s t r a ß e   7 1 
 Tel. 02576/2305, Fax 02576/2305-5, e-mail: gemeinde@niederleis.gv.at 
 
 

Niederleis, am 13.12.2011 
 

RICHTLINIEN 
FÜR EHRUNGEN 

DER GEMEINDE NIEDERLEIS 
 

beschlossen vom Gemeinderat der Gemeinde Niederleis 
in der Sitzung vom 12.12.2011 

 
§ 1 

Auszeichnungen 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Niederleis kann Personen unter Beachtung des 
§ 17 NÖ Gemeindeordnung 1973 für hervorragende Leistungen und Verdienste, die der Ge-
meinde Niederleis zur Ehre gereichen, besondere Auszeichnungen verleihen. 
 
 

§ 2 
Arten von Auszeichnungen 

 

Folgende Ehrungen der Gemeinde können beschlossen werden: 
 

(1) „Ehrenbürger“: 
Dieser Titel darf an nicht mehr als fünf lebende Personen verliehen werden. Vorausset-
zung für die Verleihung der Ehrenbürgerschaft ist ein außerordentlicher Einsatz für das 
Gemeinwesen der Gemeinde Niederleis, mit welchem das Bild der Gemeinde nach au-
ßen positiv beeinflusst werden konnte. Die Person hat sich durch beispielhaftes Verhal-
ten ausgezeichnet und einen besonderen finanziellen oder ideellen Wert für die Gemein-
de Niederleis und ihre Bewohnerinnen und Bewohner erzielt. 
 

Mit der Ernennung zum Ehrenbürger wird dem Ausgezeichneten eine Urkunde und ein 
Siegelring mit dem Gemeindewappen übergeben. 

 

(2) „Ehrennadel in Gold“: 
Die Ehrennadel in Gold kann nur an Personen verliehen werden, die eine lange Zeit in 
führender Position für die Gemeinde, einen Verein oder eine Institution tätig sind und 
sich besondere Verdienste um die Gemeinde Niederleis erworben haben. 

 

 Als Voraussetzungen gelten: 
a) mindestens 10 Jahre als Bürgermeister - oder 
b) mindestens 15 Jahre als Mitglied des Gemeindevorstandes bzw. Ortsvorsteher oder 

mindestens 20 Jahre als Mitglied des Gemeinderates - oder 
c) mindestens 15 Jahre als Obmann eines aktiven Vereines oder engagierter Leiter ei-

ner Institution 
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(3) „Ehrennadel in Silber“: 
Die Ehrennadel in Silber kann nur an Personen verliehen werden, die lange Zeit beson-
ders engagiert für die Gemeinde, einen Verein oder eine Institution tätig sind und sich 
besondere Verdienste um die Gemeinde Niederleis erworben haben. 

 

Als Voraussetzungen gelten: 
a) mindestens 5 Jahre als Bürgermeister - oder 
b) mindestens 10 Jahre als Mitglied des Gemeindevorstandes bzw. Ortsvorsteher oder 

mindestens 15 Jahre als Mitglied des Gemeinderates - oder 
c) mindestens 15 Jahre als besonders aktiver Funktionär eines Vereines oder einer In-

stitution 
 

(4) „Wappenschild der Gemeinde Niederleis“: 
Der Wappenschild ist ein Glaspokal mit eingelegtem Gemeindewappen. Der Wappen-
schild darf an Personen oder Personengruppen verliehen werden, die durch eine beson-
dere persönliche Leistung das Ansehen der Gemeinde Niederleis gehoben oder sich 
durch die Leitung eines für die Gemeinde wichtigen Projektes besondere Verdienste er-
worben haben. 

 

(5) „Urkunde mit Dank und Anerkennung“: 
Diese Urkunde darf nur an jene Personen verliehen werden, die sich in besonderer Wei-
se für die Gemeinde Niederleis eingesetzt haben. Diese Urkunde kann an physische Per-
sonen, aber auch an Firmen, Vereine oder sonstige Institutionen verliehen werden. 

 

(6) Jubiläumsgaben: 
Auf Antrag von Personen mit aufrechtem Hauptwohnsitz in der Gemeinde Niederleis, 
die ein Geburtstagsjubiläum (ab dem 80. Lebensjahr) bzw. ein Hochzeitsjubiläum (ab 
dem 50. Ehejahr) feiern, überreicht die Gemeinde eine Jubiläumsgabe in Form einer 
Gratulationsurkunde und einem Geschenkkorb. 

 
§ 3 

Rangordnung der Ehrenzeichen 
 

(1) Die Ehrenbürgerschaft, sowie die Ehrennadel in Gold oder Silber kann an jede Person 
nur einmal verliehen werden. 

 

(2) Ehrenzeichen können im gleichen Verleihungsgrad einer Person nur einmal verliehen 
werden. Nach der Verleihung einer Auszeichnung in einer höheren Stufe können keine 
Auszeichnungen in einer niedrigeren Stufe an ein und die gleiche Person verliehen wer-
den, wobei folgende Stufen gelten: 
 

1. Stufe Ehrenbürgerschaft 
2. Stufe Goldene Ehrennadel 
3. Stufe Silberne Ehrennadel 
 

§ 4 
Berechtigungen 

 

Alle Ehrungen begründen weder Sonderrechte noch Sonderpflichten. Die Ehrenzeichen und 
Auszeichnungen gehen in das Eigentum der Ausgezeichneten über. 
 

§ 5 
Endgültigkeit der Verleihung 

 

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft und der Ehrenzeichen ist unter Ausschluss jedes 
Rechtsmittels endgültig. 




